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L Ä N D E R B E R I C H T  

 

Weiter warten auf Europa 
ALBANIENS ENTTÄUSCHTE HOFFNUNG 

Die Bemühungen um eine EU-

Mitgliedschaft haben in Albanien politi-

sche Priorität. 2006 wurde das Stabilisie-

rungs- und Assoziierungsabkommen mit 

der EU unterzeichnet, das schließlich im 

April 2009 in Kraft trat. Im Juni desselben 

Jahres unterbreitete Albanien seinen An-

trag auf Aufnahme in die EU. Von Seiten 

der EU-Kommission wurden 12 Schlüssel-

kriterien festgelegt, die es zu erfüllen gilt, 

um einen Beitritt vorzubereiten.  

Die partielle Umsetzung der Kriterien führte 

dazu, dass Albanien im Juni 2014 offiziellen 

Beitrittskandidatenstatus erhielt. Für eine 

weitere Annäherung zwischen der EU und 

Albanien, konkret die Aufnahme von Bei-

trittsgesprächen, verblieben fünf zu erfül-

lende Schlüsselkriterien und die Umsetzung 

der OSZE/ODIHR-Empfehlungen. Die Forde-

rungen umfassen: (1.) die Reform der öf-

fentlichen Verwaltung, (2.) die Justizreform, 

(3.) die  Bekämpfung von Korruption, (4.) 

die  Bekämpfung von Organisierter Krimina-

lität und Drogenkriminalität (5.) die Men-

schenrechte, Anti-Diskriminierung und Ei-

gentumsrechte, (6.) die Wahlrechtsreform 

und (7.) das Gesetz zur Dekriminalisierung. 

EU-Fortschrittsbericht 2016 

Wie der EU-Fortschrittsbericht zu Albanien 

vom 09.11.2016 zeigt, verläuft die Umset-

zung dieser Prioritäten nur schleppend; die 

Kriterien wurden bis dato zum Teil nicht er-

füllt bzw. sind in manchen Bereichen seit 

dem letzten EU-Fortschrittsbericht von 2015 

kaum Verbesserungen zu verzeichnen ge-

wesen; insgesamt waren die Ergebnisse un-

zureichend. Etwa wurden in Bezug auf (2.) 

die Kriterien nicht erfüllt, da wesentliche 

Teile der Justizreform durch das Verfas-

sungsgericht suspendiert wurden und nun 

fraglich ist, wann diese in Kraft tritt. Betref-

fend die Punkte (3.) und (4.) wurden seit 

2015 kaum Erfolge erreicht, es gab Rück-

schläge zu verkraften. Albanien zeigt sich 

mäßig vorbereitet, was den Kampf gegen 

Korruption betrifft, weitere Fortschritte und 

nationale Anstrengungen sind erforderlich, 

um insbesondere Korruption auf oberen 

Ebenen einzudämmen, denn diese ist nach 

wie vor ein ernstes Problem im Land. Im 

Kampf gegen das Organisierte Verbrechen 

und die Drogenkriminalität hat das Land ein 

gewisses Maß an Vorbereitung erreicht, 

doch sind sichtbare und nachhaltige Erfolge 

notwendig. Auch hinsichtlich (6.) und (7.) 

gibt es Aufholbedarf. So wird vor allem die 

Umsetzung der OSZES/ODIHR-

Empfehlungen bis zur Wahl 2017 gefordert.  

In weiteren Bereichen, etwa in Bezug auf 

die Menschenrechte (5.), zeigten sich Fort-

schritte. So hat Albanien die meisten inter-

nationalen Abkommen ratifiziert, jedoch 

muss hier die Durchsetzung gestärkt wer-

den. Ein neues Gesetz für einen nationalen 

Ausgleichsmechanismus wurde entworfen, 

das für während der kommunistischen Dik-

tatur beschlagnahmtes Eigentum entschä-

digt bzw. Wiedergutmachung leistet. In 

Hinblick auf die Entwicklung einer funktio-

nierenden Marktwirtschaft zeigt sich das 

Land mäßig vorbereitet; Fortschritte wurden 

erzielt – so stieg das Wirtschaftswachstum, 

jedoch ist die Arbeitslosigkeit noch immer 

hoch. Der Handel bleibt hinter seinem Po-

tential zurück. Dies steht auch in Zusam-

menhang mit den geringen Kapazitäten für  

Forschung, Entwicklung und Innovation. 

Zwar gab es Verbesserungen im Bildungs-

sektor, doch muss die Qualität in allen Be-

reichen der Bildung erhöht werden. 

http://www.kas.de/albanien
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Bei der regionalen Zusammenarbeit über-

nimmt Albanien eine konstruktive und pro-

aktive Rolle, die im Einklang mit den Ver-

pflichtungen des Stabilisierungs- und Asso-

ziierungsabkommen steht.  

Deutsches Engagement 

Die Bundesregierung unterstützt die albani-

schen Bemühungen um eine Aufnahme in 

die EU.  Seit 2010 führt die Bundestagsfrak-

tion der CDU/CSU  fact-finding-missions 

durch. Die letzten zwei fanden 2016 statt; 

eine im Juni, vor der Verabschiedung der 

Justizreform im Parlament am 22.07.2016 

und eine weitere im November 2016, nach 

Erscheinen des Fortschrittsberichts.  

Bei letzterer formulierte der Vorsitzende des 

Ausschuss für die Angelegenheiten der Eu-

ropäischen Union, Gunther Krichbaum MdB, 

in einer Pressekonferenz am 24.11.2016 in 

Tirana sieben „Erwartungen“, die Albanien 

zu erfüllen hat, um von deutscher Seite 

grünes Licht für die Aufnahme von Verhand-

lungen zu erhalten. Die sieben „Erwartun-

gen“ umfassen im Kern folgende Inhalte: 

Die Justizreform muss vollständig in Kraft 

treten, die Gesetze (insbesondere das „Vet-

ting Law“) beschlossen und umgesetzt wer-

den. In den Bereichen der Bekämpfung von 

Korruption und der Organisierten Kriminali-

tät (insbesondere der Drogenkriminalität) 

sind erhebliche Fortschritte notwendig, de-

ren Resultate sichtbar und nachhaltig sein 

müssen. Die von der OSZE/ODIHR ausge-

sprochenen Empfehlungen für eine Wahl-

rechtsreform müssen bis zur Wahl 2017 

umgesetzt sein, damit diese europäischen 

Standards entsprechend stattfinden können. 

Das Gesetz zur Dekriminalisierung von Par-

lament, staatlichen und kommunalen Insti-

tutionen bedarf einer nachhaltigen und um-

fassenden Umsetzung.  

Am 28.11.2016, dem albanischen National-

feiertag, trafen sich Bundeskanzlerin Angela 

Merkel und der albanische Premierminister 

Edi Rama in Berlin zu Gesprächen. Dabei 

sicherte die Bundeskanzlerin weiterhin Un-

terstützung zu und betonte die engen 

deutsch-albanischen Beziehungen, auch lob-

te sie bisher gemachten Fortschritte, wies 

jedoch auch auf die fünf Schlüsselkriterien 

der EU hin und die Wichtigkeit der Umset-

zung der Justizreform, des „Vetting Law“, 

der Bekämpfung der Korruption und Organi-

sierten Kriminalität und vor allem die Wahl-

rechtsreform hin. 

Die Entscheidung des EU-Außen-

ministerrats 

Der Weg hin zur Aufnahme von Verhand-

lungen über einen Beitritt gestaltet sich je-

doch schwierig. In Anbetracht der Defizite, 

von denen der Fortschrittsbericht vom 

09.11.2016 zeugt, entschied der Rat der 

EU-Außenminister am 13.12.2016, dass die 

Verhandlungen über den EU-Beitritt Albani-

ens noch nicht eröffnet werden können. 

Weder ein pre-screening, noch ein Aufnah-

medatum wurde beschlossen.  Wesentliche, 

von Seiten der EU für eine Aufnahme von 

Gesprächen geforderte Voraussetzungen 

wurden bis dato nicht erfüllt. Der Rat der 

Außenminister betonte wiederholt die nach-

haltige Umsetzung der fünf Schlüsselkrite-

rien sowie der Empfehlungen der  

OSZE/ODIHR in Bezug auf eine Wahlrechts-

reform noch vor den Wahlen 2017, damit 

diese frei und fair stattfinden können. Im 

Rahmen der Justizreform wurde besonders 

der „Vetting“-Prozess hervorgehoben. 

Für März 2018 wird der nächste Fort-

schrittsbericht erwartet, der als Grundlage 

für die Entscheidung zur Aufnahme von Ge-

sprächen gilt. Bis März 2018 erfolgt ein Mo-

nitoring des Reformprozesses durch Zwi-

schenberichte der EU-Delegation in Albani-

en. Ob die erneut gestellten Forderungen 

bis März 2018 erfüllt werden können, hängt 

vom politischen Willen der demokratischen 

Kräfte Albaniens ab. Die albanische Politik 

ist polarisiert, das Machtkalkül dominiert die 

Politik. Auch wenn sich die regierungsfüh-

rende SP und die in Opposition befindliche 

DP beide für die europäische Integration 

aussprechen, so stehen die Interessen der 

eigenen Partei im Vordergrund und nicht die 

Zusammenarbeit für ein größeres Ziel, ins-

besondere in einer Zeit bevorstehender 

Wahlen. 
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Reaktionen  

Für die albanische Regierung ist die Ent-

scheidung der EU-Außenminister eine Ent-

täuschung. Premierminister Edi Rama äu-

ßerte sich, dass nicht die EU, sondern nur 

Albanien über eine Aufnahme von Verhand-

lungen zu entscheiden hätte. In einem In-

terview mit der „Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung“ im Zuge seines Deutschland-

aufenthaltes hatte er die politische Verfas-

sung der EU kritisiert, während er jene Al-

baniens lobte. Lob wurde auch der Bundes-

kanzlerin zuteil und Rama zeigte sich be-

züglich der deutschen Unterstützung dank-

bar. 

Vor dem Treffen zwischen Bundeskanzlerin 

Merkel und Premier Rama hatte der Aufent-

halt des CDU-Bundestagsabgeordneten  

Gunther Krichbaum, zugleich Vorsitzender 

des Ausschusses für die Angelegenheiten 

der Europäischen Union, für leichte Ver-

stimmung gesorgt. Seine Presserklärung, in 

der er die sieben Erwartungen von deut-

scher Seite formulierte, wurde von den al-

banischen Medien als Alleingang, der nicht 

in Übereinstimmung mit der Bundesregie-

rung stünde, hingestellt.  

Dies konterkarierte eine Presseerklärung 

des außenpolitischen Sprechers der 

CDU/CSU, Jürgen Hardt, und des zuständi-

gen Berichterstatters Thorsten Frei. In An-

schluss an das Ergebnis des EU-

Außenministerrates vom 13.12.2016 unter-

strichen sie die Haltung der Fraktion: Die 

Wichtigkeit der Aufnahme Albaniens in die 

EU und die Unterstützung dieses Prozesses 

durch die deutsche Bundesregierung wur-

den betont, allerdings ebenso die Forderung 

nach einer nachhaltigen Umsetzung der 

vorgeschriebenen Kriterien; für Albanien 

werde es im Aufnahmeprozess keinen „Ra-

batt“ geben. Die albanische Regierung und 

die albanischen Medien hätten dies zur 

Kenntnis zu nehmen.  
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